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2 7 1 . Bundesgesetz vom 12. Juni 1985, mit
dem das Schulorganisationsgesetz geändert

wird (8. Schulorganisationsgesetz-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Schulorganisationsgesetz, BGBl.
Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 365/1982, wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Bezeichnungen „Bundesminister für
Unterricht und Kunst" und „Bundesministerium
für Unterricht und Kunst" werden jeweils durch
die Bezeichnung „Bundesminister für Unterricht,
Kunst und Sport" bzw. „Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Sport" ersetzt und gramma-
tikalisch der jeweiligen Bestimmung angepaßt.

2. Dem § 6 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Für Berufspädagogische Akademien und Pädago-
gische Akademien kann der Bundesminister für
Unterricht, Kunst und Sport im Lehrplan von einer
Aufteilung des Lehrstoffes auf die einzelnen Schul-
stufen (einschließlich der Festlegung des Stunden-
ausmaßes auf die einzelnen Schulstufen) absehen;
in diesem Fall hat der Direktor nach den örtlichen
Erfordernissen das Stundenausmaß im Rahmen der
vom Bundesminister für Unterricht, Kunst und
Sport erlassenen Verordnung festzulegen sowie
durch Anschlag in der betreffenden Akademie
kundzumachen und obliegt die Lehrstoffverteilung
dem jeweils unterrichtenden Lehrer."

3. Im § 8 a Abs. 3 (Grundsatzbestimmung) lautet
der dritte Satz:

„Die Mindestzahl von Anmeldungen für die Abhal-
tung eines alternativen Pflichtgegenstandes, eines
Freigegenstandes oder einer unverbindlichen
Übung darf 15, bei Fremdsprachen und Hauswirt-
schaft 12 nicht unterschreiten; die Mindestzahl für
den Förderunterricht gemäß § 8 lit. f sublit, aa darf
8, jene für den Förderunterricht gemäß § 8 lit. f
sublit. cc 6 nicht unterschreiten und jeweils 12 nicht

überschreiten, für den Förderunterricht in der
Grundschule und der Sonderschule in allen Fällen
jedoch 3 nicht unterschreiten und 10 nicht über-
schreiten."

4. § 21 Abs. 1 und 2 (Grundsatzbestimmung) lau-
tet:

„(1) Die Klassenschülerzahl an der Hauptschule
darf 30 nicht übersteigen und soll 20 nicht unter-
schreiten; sofern hievon aus besonderen Gründen
(zB zur Erhaltung von Schulstandorten) ein Abwei-
chen erforderlich ist, hat darüber die nach dem
Ausführungsgesetz zuständige Behörde nach
Anhörung des Schulerhalters, des Bezirksschulrates
und des Landesschulrates zu entscheiden.

(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestim-
men, bei welchen Voraussetzungen im Hinblick auf
die Leistungsgruppen in Deutsch, Mathematik und
Lebender Fremdsprache eigene Schülergruppen
einzurichten sind. Die Anzahl der Schülergruppen
darf in den einzelnen Schulen auf jeder Schulstufe
und in jedem Pflichtgegenstand die Anzahl der
Klassen im Regelfall um 1 und ab 6 Klassen um 2
überschreiten. Die Schülerzahl in den Schülergrup-
pen darf an der betreffenden Schule im Durch-
schnitt 10 nicht unterschreiten. Abweichend von
den vorstehenden Bestimmungen dürfen an Haupt-
schulen mit nur einer einzigen vierten Klasse für
diese ab 21 Schülern drei Schülergruppen vorgese-
hen werden; in diesem Fall bezieht sich die Durch-
schnittszahl 10 nur auf die fünfte bis siebente
Schulstufe der betreffenden Schule. Die Schüler-
zahl in den Schülergruppen darf 30 nicht überstei-
gen."

5. § 27 Abs. 1 und 2 (Grundsatzbestimmung) lau-
tet:

„(1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse in einer
Sonderschule für blinde Kinder, einer Sonderschule
für Gehörlose und einer Sonderschule für schwerst-
behinderte Kinder darf 8, die Zahl der Schüler in
einer Klasse einer Sonderschule für sehbehinderte
Kinder, einer Sonderschule für schwerhörige Kin-
der und einer Heilstättenschule darf 10 und die
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Zahl der Schüler in einer Klasse einer sonstigen
Sonderschule darf 15 nicht übersteigen.

(2) Die Schülerzahl in Klassen für mehrfach
behinderte Kinder richtet sich je nach den vorlie-
genden Behinderungen der Schüler nach Abs. 1 mit
der Maßgabe, daß sie jedenfalls 10 nicht überstei-
gen darf."

6. § 27 Abs. 4 (Grundsatzbestimmung) lautet:

„(4) Die Zahl der Schüler in einer Vorschul-
klasse darf 8, in einer Vorschulklasse an einer Son-
derschule für blinde Kinder und an einer Sonder-
schule für Gehörlose jedoch 6 nicht unterschreiten
und die Zahl gemäß Abs. 1 nicht übersteigen. In
einer Vorschulgruppe darf die Zahl der Schüler 4,
in einer Vorschulgruppe an einer Sonderschule für
blinde Kinder und an einer Sonderschule für
Gehörlose jedoch 3 nicht unterschreiten."

7. § 33 Abs. 1 (Grundsatzbestimmung) lautet:

„(1) Die Klassenschülerzahl am Polytechnischen
Lehrgang darf 30 nicht übersteigen und soll 20
nicht unterschreiten; sofern hievon aus besonderen
Gründen (zB zur Erhaltung von Schulstandorten)
ein Abweichen erforderlich ist, hat darüber die
nach dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde
nach Anhörung des Schulerhalters, des Bezirks-
schulrates und des Landesschulrates zu entschei-
den. Für Polytechnische Lehrgänge, die einer Son-
derschule angeschlossen sind, gelten die im § 27
genannten Klassenschülerzahlen entsprechend der
Behinderungsart."

8. § 33 Abs. 2 (Grundsatzbestimmung) lautet:

„(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu
bestimmen, bei welchen Voraussetzungen im Hin-
blick auf die Leistungsgruppen in Deutsch, Mathe-
matik und Lebender Fremdsprache eigene Schüler-
gruppen einzurichten sind. Die Anzahl der Schüler-
gruppen darf in den einzelnen Schulen in jedem
Pflichtgegenstand die Anzahl der Klassen um 1, ab
6 Klassen um 2 und ab 11 Klassen um 3 überschrei-
ten. Die Schülerzahl in den Schülergruppen darf in
den einzelnen Schulen im Durchschnitt 10 nicht
unterschreiten. Die Schülerzahl in den Schüler-
gruppen darf 30 nicht übersteigen."

9. § 33 Abs. 3 (Grundsatzbestimmung) lautet:

„(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu
bestimmen, bei welcher Schülerzahl der Unterricht
in den Unterrichtsgegenständen Maschinschreiben,
Werkerziehung sowie Hauswirtschaft und Kinder-
pflege statt für die gesamte Klasse in Schülergrup-
pen zu erteilen ist. Die Schülerzahl, bei welcher der
Unterricht in Schülergruppen zu erteilen ist, darf
für den Unterricht in Maschinschreiben 25, in
Werkerziehung 20 und in Hauswirtschaft und Kin-
derpflege 16 nicht unterschreiten. Die Ausfüh-
rungsgesetzgebung hat vorzusehen, daß in den
alternativen Pflichtgegenständen die Schüler meh-
rerer Klassen einer Schule zusammengefaßt werden

können, soweit die auf Grund der Abs. 1 und 2 und
des ersten Satzes dieses Absatzes bestimmte Schü-
lerzahl nicht überschritten wird; in den Unter-
richtsgegenständen Werkerziehung, Hauswirt-
schaft und Kinderpflege sowie Leibesübungen kann
vorgesehen werden, daß die Schüler mehrerer Klas-
sen auch von mehreren Schulen zusammengefaßt
werden können."

10. Im § 39 Abs. 1 tritt an die Stelle der Wen-
dung „9. Klasse" jeweils die Wendung „8. Klasse".

11. Im § 40 wird Abs. 5 als Abs. 6 bezeichnet und
folgender Abs. 5 eingefügt:

„(5) Die Aufnahme in die Übergangsstufe eines
Oberstufenrealgymnasiums setzt die erfolgreiche
Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen
Schulpflicht voraus. Bei erfolgreichem Abschluß
der Übergangsstufe entfällt die Ablegung einer
Aufnahmsprüfung in die 5. Klasse des Oberstufen-
realgymnasiums."

12. Im § 43 werden die Abs. 2 und 3 als Abs. 3
und 4 bezeichnet und wird folgender neuer Abs. 2
eingefügt:

„(2) Die Klassenschülerzahl an der Unterstufe
der allgemeinbildenden höheren Schule darf abwei-
chend von Abs. 1 30 nicht übersteigen und soll 20
nicht unterschreiten. Um Abweisungen zu vermei-
den, kann die Klassenschülerhöchstzahl bis zu 20
vH überschritten werden; darüber hat der Bundes-
minister für Unterricht, Kunst und Sport — ausge-
nommen für Zentrallehranstalten — über Antrag
des Landesschulrates zu entscheiden."

13. § 43 Abs. 4 lautet:

„(4) In den Pflichtgegenständen Leibesübungen
und Werkerziehung (für Knaben bzw. für Mäd-
chen) können Schüler mehrerer Klassen einer oder
mehrerer Schulen zusammengefaßt werden, soweit
hiedurch die gemäß Abs. 1 und 2 bzw. auf Grund
des Abs. 3 festgesetzten Höchstzahlen nicht über-
schritten werden."

14. § 51 Abs. 1 (Grundsatzbestimmung) lautet:

„(1) Die Klassenschülerzahl an der Berufsschule
darf 33 nicht übersteigen und soll 20 nicht unter-
schreiten; sofern hievon aus besonderen Gründen
(zB zur Erhaltung der Verfachlichung oder zur
Aufnahme der Berufsschulpflichtigen) ein Abwei-
chen erforderlich ist, hat darüber die nach dem
Ausführungsgesetz zuständige Behörde nach
Anhörung des Schulerhalters und des Landesschul-
rates zu entscheiden."

15. § 59 Abs. 1 lit. a lautet:
„a) Gewerbliche Meisterschulen und Meister-

klassen für Personen mit abgeschlossener
Berufsausbildung zur Erweiterung der Fach-
bildung;".
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16. § 68 lautet:

„ A u f n a h m s v o r a u s s e t z u n g e n

§ 68. Voraussetzung für die Aufnahme in eine
berufsbildende höhere Schule ist die erfolgreiche
Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen
Schulpflicht sowie die erfolgreiche Ablegung einer
Aufnahmsprüfung, durch welche die geistige und
körperliche Eignung des Schülers für die betref-
fende Fachrichtung festzustellen ist. Die Aufnahms-
prüfung entfällt bei den Sonderformen für Berufs-
tätige, Kollegs und Speziallehrgängen, soweit für
diese nicht anderes bestimmt ist."

17. Im § 73 Abs. 1 lit. b, im § 75 Abs. 1 lit. b und
im § 77 Abs. 1 lit. b lautet jeweils der zweite Satz:

„Voraussetzung für die Aufnahme ist die erfolgrei-
che Ablegung der Reifeprüfung einer berufsbilden-
den höheren Schule anderer Art oder einer sonsti-
gen höheren Schule."

18. §111 Abs. 3 lautet:

„(3) Für jede Berufspädagogische Akademie sind
zur schulpraktischen Ausbildung geeignete Schulen
in der erforderlichen Zahl als Besuchsschulen zu
bestimmen."

19. §111 Abs. 7 entfällt.

20. § 112 Abs. 1 lit. a lautet:
„a) Humanwissenschaften (insbesondere Reli-

gionspädagogik, Erziehungswissenschaft,
Unterrichtswissenschaft, Pädagogische Psy-
chologie, Pädagogische Soziologie, Betriebs-
soziologie, Schulrecht, Biologische Grundla-
gen der Erziehung, Gesundheitslehre, Schul-
und Arbeitshygiene);".

21. Im § 112 wird Abs. 2 als Abs. 3 bezeichnet
und folgender Abs. 2 eingefügt:

„(2) In den Lehrplänen können verkürzte Stu-
diengänge für in einem Dienstverhältnis stehende
Lehrer vorgesehen werden, wenn im Hinblick auf
ihre in der praktischen Unterrichtsarbeit gewonne-
nen Erfahrungen und die Absolvierung von ein-
schlägigen Lehrveranstaltungen, die an Pädagogi-
schen Instituten einzurichten sind, die Erreichung
des Bildungszieles der betreffenden Lehramtsaus-
bildung erwartet werden kann."

22. §113 Abs. 6 lautet:

„(6) Für gemäß § 112 Abs. 2 verkürzte Studien-
gänge hat der Bundesminister für Unterricht, Kunst
und Sport zusätzlich zu den auf Grund des Abs. 5
festzulegenden Aufnahmsvoraussetzungen jene
Aufnahmsvoraussetzungen festzulegen, die für die
Erreichung des Ausbildungszieles bei der verkürz-
ten Studiendauer erforderlich sind."

23. § 119 Abs. 6 lautet:

„(6) Die Übungsvolksschule ist als vierklassige
Volksschule für die erste bis vierte Schulstufe zu

führen; sie kann auch eine Vorschulstufe umfassen.
Die Zahl der Schüler in einer Klasse der Übungs-
volksschule darf 30 nicht übersteigen. Die Vor-
schulstufe ist bei mindestens 10 Schülern als Vor-
schulklasse zu führen und darf in einer Klasse 20
Schüler nicht übersteigen; bei mindestens 4 Schü-
lern ist die Vorschulstufe als Vorschulgruppe zu
führen, und zwar an 2 Schultagen je Woche und
bei mindestens 7 Schülern an 3 Schultagen je
Woche. Der Bundesminister für Unterricht, Kunst
und Sport hat nach den Erfordernissen durch Ver-
ordnung zu bestimmen, bei welcher Schülerzahl
der Unterricht in den Pflichtgegenständen Werker-
ziehung und Hauswirtschaft statt für die gesamte
Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. Insoweit
die Ausführungsgesetzgebung des Landes, in dem
die Pädagogische Akademie ihren Standort hat, für
Volksschulen keine Trennung des Unterrichtes in
Leibesübungen nach Geschlechtern vorsieht (§ 8 a
Abs. 3 lit. a), kann der Leiter der Pädagogischen
Akademie den gemeinsamen Unterricht von Kna-
ben und Mädchen in Leibesübungen an der
Übungsvolksschule vorsehen."

24. Im § 119 Abs. 7 lautet der dritte Satz:

„Die Zahl der Schüler in einer Klasse der Übungs-
hauptschule darf 30 nicht übersteigen."

25. Im § 119 Abs. 8 lautet der zweite Satz:

„Die Zahl der Schüler in einer Klasse einer
Übungssonderschule darf höchstens 15 betragen, in
Klassen mit mehrfach behinderten Kindern höch-
stens 10."

26. § 131 c lautet:

„§131 c. Während der Zeit vom 1. September
1985 bis 31. August 1988 treten im §39 an die
Stelle des Abs. 1 folgende Vorschriften:

„(1) Im Lehrplan (§ 6) der im § 36 genannten
Formen der allgemeinbildenden höheren Schulen
sind als Pflichtgegenstände vorzusehen:

1. in allen Formen:

Religion, Deutsch, Geschichte und Sozialkunde,
Geographie und Wirtschaftskunde, Mathematik,
Biologie und Umweltkunde, Physik, Chemie,
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Werker-
ziehung (für Knaben und Mädchen gemeinsam
oder getrennt), Philosophischer Einführungsunter-
richt (in der Oberstufe)', Informatik (in der
5. Klasse), Leibesübungen;

2. in den folgenden Formen überdies:
a) im Gymnasium

eine lebende Fremdsprache (1. bis 8. Klasse),
Latein (3. bis 8. Klasse), sowie
aa) im Humanistischen Gymnasium:

Griechisch (5. bis 8. Klasse)
bb) im Neusprachlichen Gymnasium:

eine zweite lebende Fremdsprache (5. bis
8. Klasse)
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cc) im Realistischen Gymnasium:
Darstellende Geometrie in der Ober-
stufe;

b) im Realgymnasium:
eine lebende Fremdsprache (1. bis 8. Klasse),
Geometrisches Zeichnen (in der Unterstufe),
sowie
aa) im Naturwissenschaftlichen Realgymna-

sium:
Latein (5. bis 8. Klasse), in der Ober-
stufe alternativ, Darstellende Geometrie
oder ein ergänzender Unterricht in den
Unterrichtsgegenständen Biologie und
Umweltkunde, Physik und Chemie,

bb) im Mathematischen Realgymnasium:
eine zweite lebende Fremdsprache (5. bis
8. Klasse), Darstellende Geometrie (in
der Oberstufe);

c) im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium
für Mädchen:
eine lebende Fremdsprache (1. bis 8. Klasse),
alternativ eine zweite lebende Fremdsprache
oder Latein (5. bis 8. Klasse), fraulich-
lebenskundliche Unterrichtsgegenstände (in
der Oberstufe);

d) im Oberstufenrealgymnasium:
eine lebende Fremdsprache (5. bis 8. Klasse),
alternativ Latein oder eine zweite lebende
Fremdsprache (6. bis 8. Klasse) sowie alterna-
tiv Instrumentalmusik oder Darstellende
Geometrie oder ein ergänzender Unterricht
in den Unterrichtsgegenständen Biologie und
Umweltkunde sowie Physik und Chemie.

(1 a) In den ersten beiden Wochen des zweiten
Semesters können Schüler erklären, im Pflichtge-
genstand Informatik nicht beurteilt werden zu wol-
len. Für diese Schüler gilt Informatik als verbindli-
che Übung. Bei nicht eigenberechtigten Schülern
hat diese Erklärung durch einen Erziehungsberech-
tigten zu erfolgen."

27. § 131 d lautet:

„§ 131 d. (1) Abweichend von der Vorausset-
zung für die Aufnahme in eine Pädagogische Aka-
demie gemäß § 121 erster Satz können auch Absol-
venten der Bildungsanstalt für Arbeitslehrerinnen in
die Pädagogische Akademie aufgenommen werden,
die einen Vorbereitungslehrgang gemäß Abs. 2
erfolgreich abgeschlossen haben.

(2) An Pädagogischen Akademien und Pädago-
gischen Instituten kann bei Bedarf nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen in den Schuljahren
1986/87 bis 1991/92 ein Vorbereitungslehrgang
geführt werden:

1. Der Vorbereitungslehrgang hat in einem zwei-
semestrigen Bildungsgang Personen mit der Befähi-
gungsprüfung für Arbeitslehrerinnen auf das Lehr-
amtsstudium an der Pädagogischen Akademie vor-
zubereiten.

2. Im Lehrplan (§ 6) des Vorbereitungslehrgan-
ges sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: Reli-
gion, Humanwissenschaften, Deutsch, Mathema-
tik, Biologie und Umweltkunde, Physik, Chemie
sowie alternativ ein erweiterter Unterricht in
Deutsch oder in Mathematik. Ferner ist in diesem
Lehrplan als Freigegenstand Lebende Fremdspra-
che vorzusehen.

(3) Für Absolventen des Vorbereitungslehrgan-
ges, die den Studiengang für das Lehramt an
Volksschulen besuchen, entfallen die mit der Aus-
bildung für Werkerziehung (textiler Bereich)
zusammenhängenden Pflichtgegenstände und für
jene, die den Studiengang für das Lehramt an
Hauptschulen oder Polytechnischen Lehrgängen
besuchen, entfällt der Pflichtgegenstand gemäß
§ 120 Abs. 3 lit. b und die diesem entsprechenden
Fachdidaktiken; sie sind jedoch zum Besuch dieser
Pflichtgegenstände berechtigt."

Artikel II

Das Schulorganisationsgesetz wird wie folgt
geändert:

§ 33 Abs. 2 (Grundsatzbestimmung) lautet:

„(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu
bestimmen, bei welchen Voraussetzungen im Hin-
blick auf die Leistungsgruppen in Deutsch und
Mathematik eigene Schülergruppen einzurichten
sind. Die Anzahl der Schülergruppen darf in den
einzelnen Schulen in jedem Pflichtgegenstand die
Anzahl der Klassen um 1, ab 6 Klassen um 2 und
ab 11 Klassen um 3 überschreiten. Die Schülerzahl
in den Schülergruppen darf in den einzelnen Schu-
len im Durchschnitt 10 nicht unterschreiten. Die
Schülerzahl in den Schülergruppen darf 30 nicht
übersteigen."

Artikel III

Artikel V der 5. Schulorganisationsgesetz-
Novelle, BGBl. Nr. 323/1975, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 142/1980 wird wie folgt
geändert:

1. Z 1 lit. b lautet:
„b) Diese Sonderschulen umfassen 8 Schulstu-

fen; der Anschluß der 9. Schulstufe in der
Form des Polytechnischen Lehrganges ist
möglich. Die Einteilung in Klassen hat sich
nach dem Alter und der Bildungsfähigkeit
der Schüler zu richten. Insoweit der Unter-
richt nach dem Lehrplan der Volksschule
oder der Hauptschule oder des Polytechni-
schen Lehrganges erfolgt, hat jeder Schul-
stufe eine Klasse zu entsprechen. Sofern hie-
für nicht genügend Schüler zur Verfügung
stehen, kann der Unterricht nach dem Lehr-
plan der Volksschule für mehrere Schulstu-
fen jeweils in einer Klasse erfolgen; wird der
Unterricht für mehrere Schulstufen in einer
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Klasse zusammengefaßt, so sind solche Klas-
sen in Abteilungen zu gliedern, wobei eine
Abteilung eine oder mehrere — in der Regel
aufeinanderfolgende — Schulstufen zu
umfassen hat."

2. Z 1 lit. e lautet:
„e) Die Zahl der Schüler in einer Klasse darf 8

nicht übersteigen. Soweit der Unterricht
nach dem Lehrplan der Hauptschule oder
des Polytechnischen Lehrganges erfolgt,
sind in Pflichtgegenständen mit Leistungs-
gruppen Schülergruppen einzurichten, deren
Zahl die Anzahl der Klassen der betreffen-
den Behinderungsart auf einer Schulstufe
um 1 überschreiten darf. Die durchschnittli-
che Mindestzahl der Schüler für die Einrich-
tung von Schülergruppen hat der Bundesmi-
nister für Unterricht, Kunst und Sport unter
Bedachtnahme auf die Behinderungsart und
die Anforderungen im betreffenden Pflicht-
gegenstand sowie die regionalen Verhält-
nisse durch Verordnung festzulegen. Die
Höchstzahl der Schüler in einer Schüler-
gruppe darf die Zahl 8 nicht übersteigen."

3. Der Z 2 wird folgende lit. e angefügt:
„e) Die Schüler sind im betriebswirtschaftlichen

und fachtheoretischen Unterricht durch die
Einrichtung von Leistungsgruppen zu för-
dern, sofern hiefür eigene Schülergruppen
eingerichtet werden. Die Voraussetzungen
für die Einrichtung von Schülergruppen hat
der Bundesminister für Unterricht, Kunst
und Sport unter Bedachtnahme auf die im
§ 51 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes
genannten Mindestvoraussetzungen sowie
die regionalen Verhältnisse durch Verord-
nung festzulegen."

Artikel IV

Bei der Anwendung des § 28 Abs. 3 erster Satz
des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 367/1982, bleibt bei Zeugnissen über den
Besuch der achten Schulstufe vor dem 1. September
1989 auch ein „Nicht genügend" in den Pflichtge-
genständen „Lebende Fremdsprache" und „Kurz-
schrift" außer Betracht.

Artikel V

Änderung des Bundesfinanzgesetzes 1985

Das Bundesfinanzgesetz 1985, BGBl. Nr. 1, wird
wie folgt geändert:

1. Der Bundesminister für Finanzen ist ermäch-
tigt, im Finanzjahr 1985 die Zustimmung zur
Überschreitung bei den finanzgesetzlichen
Ausgabenansätzen 1/12757 und 1/12857 bis
zu einem Betrag von 70 Millionen Schilling
zu geben.

2. In der Anlage III zum Bundesfinanzgesetz
(III/Stellenplan) wird beim Kapitel „12
Unterricht und Sport" beim Planstellenbe-
reich 1270 „allgemeinbildende höhere Schu-
len" die Anzahl der Planstellen für „übrige
Lehrer" von 10 116 auf 10 366 erhöht."

Artikel VI

(1) Dieses Bundesgesetz tritt nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen in Kraft:

1. Artikel I Z 1 mit 1. Jänner 1985,

2. Artikel I Z 15, 18, 19, 23, 25 und 26 sowie
Artikel III Z 1 und 3 mit 1. September 1985,

3. Artikel I Z 12, 13 und 24 sowie Artikel III Z 2
hinsichtlich der 1. Klasse mit 1. September 1985,
der 2. Klasse mit 1. September 1986, der 3. Klasse
mit 1. September 1987 und der 4. Klasse mit 1. Sep-
tember 1988,

4. Artikel I Z 20 bis 22 und 27 mit 1. September
1986,

5. im übrigen mit dem auf die Kundmachung fol-
genden Tag.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge-
setzes können bereits von dem seiner Kundma-
chung folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten
frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit-
punkt in Kraft.

(3) Die Ausführungsgesetze zu Artikel I Z 3, 4
und 14 sind innerhalb eines halben Jahres zu erlas-
sen und hinsichtlich der 1. Klasse mit 1. September
1985, der 2. Klasse mit 1. September 1986, der
3. Klasse mit 1. September 1987 und der 4. Klasse
mit 1. September 1988 in Kraft zu setzen. Die Aus-
führungsgesetze zu Artikel I Z 5 bis 7 und 9 sind
innerhalb eines halben Jahres zu erlassen und mit
1. September 1985 in Kraft zu setzen. Die Ausfüh-
rungsgesetze zu Artikel I Z 8 sind innerhalb eines
Jahres zu erlassen und mit 1. September 1989 in
Kraft zu setzen. Die Ausführungsgesetze zu Arti-
kel II sind innerhalb eines halben Jahres zu erlassen
sowie mit 1. September 1985 in Kraft und mit
31. August 1989 außer Kraft zu setzen.

(4) Mit der Vollziehung des Art. V dieses Bun-
desgesetzes sind hinsichtlich der Z 1 der Bundesmi-
nister für Finanzen, hinsichtlich der Z 2 der Bun-
deskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Finanzen betraut. Im übrigen ist mit der
Vollziehung dieses Bundesgesetzes, soweit sie in
die Zuständigkeit des Bundes fällt, sowie mit der
Wahrnehmung der dem Bund gemäß Artikel 14
Abs. 8 B-VG zustehenden Rechte auf dem durch
dieses Bundesgesetz geregelten Gebiet der Bundes-
minister für Unterricht, Kunst und Sport betraut.

Kirchschläger

Sinowatz
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2 7 2 . Bundesgesetz vom 12. Juni 1985, mit
dem das Hochschul-Taxengesetz 1972 geän-

dert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Hochschul-Taxengesetz, BGBl. Nr. 76/
1972, wird wie folgt geändert:

1. §2 Abs. 1 lautet:

„§ 2. (1) Die Taxe für die Nostrifizierung eines
ausländischen akademischen Grades oder Studien-
abschlusses (§ 40 des Allgemeinen Hochschul-Stu-
diengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966, in der geltenden
Fassung, § 49 des Kunsthochschul-Studiengesetzes,
BGBl. Nr. 187/1983) beträgt 800 S."

2. Die im § 5 Abs. 3 genannten Gebührensätze
werden erhöht:
von 15 S auf 30 S
von 35 S auf 70 S
von 100 S auf 200 S
von 15 S auf 30 S
von 10 S auf 20 S
von 5 S auf 10 S

3. § 10 Abs. 1 erster Satz lautet:

„§ 10. (1) Studierende, die nicht die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft besitzen und auf die § 11
keine Anwendung findet, haben zu Beginn des
Semesters anläßlich der Inskription einen Studien-
beitrag zu entrichten."

4. § 10 Abs. 2 lautet:

„(2) Der Studienbeitrag beträgt 4000 S pro
Semester."

5. Dem § 10 wird ein Abs. 5 hinzugefügt:

„(5) Die Studienbeiträge verbleiben an den Uni-
versitäten bzw. Hochschulen und sind im autono-

men Wirkungsbereich unter besonderer Bedacht-
nahme auf die Förderung der internationalen
Zusammenarbeit der Universitäten bzw. Hochschu-
len zu verwenden."

6. § 11 Abs. 1 lit. c lautet:
„c) Studierenden, deren Heimatstaat oder deren

dort zuletzt besuchte Universität bzw. Hoch-
schule Studierenden österreichischer Staats-
bürgerschaft ebenfalls den Erlaß der Studien-
gebühren gewährt;".

7. Im § 11 Abs. 1 lit. d wird der Punkt am Ende
des Satzes durch einen Strichpunkt ersetzt und
werden lit. e und f hinzugefügt, welche lauten:

„e) Staatenlosen, die seit fünf Jahren ihren
ordentlichen Wohnsitz in Österreich haben;

f) Konventionsflüchtlingen."

8. § 11 Abs. 2 lautet:

„(2) Über den Antrag auf Erlaß des Studienbei-
trages entscheidet der Rektor im Rahmen des
Zulassungsverfahrens."

9. § 11 Abs. 5 und 6 lautet:

„(5) Die Entscheidung des Rektors ist in das Stu-
dienbuch einzutragen.

(6) Gegen Bescheide des Rektors ist die Beru-
fung an den Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung zulässig."

Artikel II

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung betraut.

Kirchschläger

Sinowatz


